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                                   An einen Haushalt in der Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad!  
 

                 ACHTUNG: TERMINÄNDERUNG! 

       Werte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

        Wir, der Jugend- und Sportausschuss, veranstalten am 
 

Samstag, den 13. Juli 2024  
 

einen Ausflug zum Wilden Berg - Mautern. 
DER WILDE BERG MAUTERN 

TIERISCH WILDE AUGENBLICKE FÜR GROSS & KLEIN, JUNG & JUNG GEBLIEBENE! 

Es erwarten euch knapp 300 Alpentiere, ein Spielpark, ein Kinderstadl mit tollen Stationen 
und natürlich jede Menge Spaß. 

UND DIE TALFAHRT, DIE WIRD LUSTIG! 

Rasant oder gemütlich geht es nach einem aufregenden Tag wieder talwärts! 
 

Kosten für den Ausflug: 
 

Erwachsene/Jugendliche € 18,- plus € 5,- für die Greifvogelschau 

Kinder (Jahrgang 2009-2020) € 10,- (die Flugschau ist für Kinder kostenlos) 
 

➢ Greifvogelschau (OPTIONAL) 
In der 30-minütigen Vorführung erzählt Falkner Rudi spannende Details rund um 
Geier, Falken, Bussarde uvm. Die Greifvogelschau findet um 11 Uhr statt. 

➢ Die Kosten für den Bus und eine kleines Lunchpacket werden von der Gemeinde 
übernommen. 

 
 

Abfahrt: 8:00 Uhr - Sammelzentrum Haselsdorf-Tobelbad 
 

Anmeldungen sind an das Gemeindeamt zu richten. Tel. Nr. 03136/61905 

Die Maximalteilnehmerzahl beträgt 60 Personen! 
 

ANMELDESCHLUSS: Donnerstag, 11. Juli 2024 
 

Schriftführer:  Vorsitzender: 

Gerhard Hohl René Holzapfel 
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         bitte wenden! 

Baum- & Strauchschnitt  

entlang öffentlicher Straßen  

Laut StVO dürfen Äste von Bäumen, Sträucher, Hecken und 

dergleichen nicht die Verkehrssicherheit beeinträchtigen 

beziehungsweise die freie Sicht behindern. Durch überhängende 

Äste kommt es bei der Benützung der Gehsteige und Straßen, z.B. 

beim Abholen der Mülltonnen zu Behinderungen und fallweise 

Beschädigungen der Fahrzeuge. Für Schäden an den Fahrzeugen 

werden die Grundeigentümer verantwortlich gemacht. 

Damit Probleme dieser Art möglichst nicht entstehen, sieht das 

Straßengesetz entlang von öffentlichen Straßen Abstands-

vorschriften für das Pflanzen von Bäumen vor (im Ortsgebiet ein 

Meter, außerhalb des Ortsgebiets drei Meter vom Straßenrand), die 

nur mit Zustimmung der Straßenverwaltung unterschritten werden 

dürfen, sofern die gefahrlose Benützbarkeit der Straße nicht 

beeinträchtigt wird.  

Behördliche Maßnahmen bei Missachtung 

Bei Missachtung dieser Vorschriften kann die Behörde die Entfernung der Bepflanzungen 

beauftragen.  Die Ausästung oder Entfernung von Bäumen, Sträuchern, Hecken und dergleichen 

kann auch dann angeordnet werden, wenn diese die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 

Um einer Mithaftung bei Unfällen und Beschädigungen zu entgehen, sind diese Maßnahmen des 

Rückschnittes unbedingt einzuhalten bzw. vom Grundeigentümer zu veranlassen. 

In diesem Sinne bitten wir um Ihre Mithilfe, die Straßen und Gehwege in 

unserer Gemeinde sicher zu gestalten. 

 


